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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.04.1930 

Geschäftszahl 

0060/29 

Rechtssatz 

Bei einem Träger einer gewerblichen Konzession (Baumeister) müssen bei Übernahme der Verwaltung von fünf 
Häusern mindestens Zweifel darüber aufkommen, ob eine solche Verwaltung nicht ein gewerbsmäßiger Betrieb 
iSd Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Verkehr BGBl Nr 1926/128 sei, und ihn veranlassen, 
hierüber Erkundigungen einzuziehen. In der Unterlassung dieser Erkundung liegt ein Verschulden, welches die 
Anwendung des § 5 Abs 2 VStG ausschließt. 
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BEA: Besprechung in Mannlicher, 7te Auflage, S 981 

Beachte 

BEA: Besprechung in Mannlicher, 7te Auflage, S 981 
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